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Kurzübersicht 
zum beiliegenden Beschluss 

Anlass Stadtratsauftrag zur Erarbeitung von Masterplänen zur Freiraumka-
tegorie „Parkmeile“ als Schlüsselprojekte aus der Konzeption „Frei-
raum M 2030“ und Behandlung von Bürgerversammlungsempfeh-
lungen mit Bezug zur Parkmeile 

Inhalt A) Die Parkmeilen-Masterplanung Südpark-Warnberger Riedel 
(Vorstellung der Ergebnisse und des weiteren Vorgehens) 
B) Behandlung von Bürgerversammlungsempfehlungen des 19. 
Stadtbezirks 

Gesamtkosten / 
Gesamterlöse 

(-/-) 

Klimaprüfung Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Ja, positiv 
Bei Umsetzung folgender Empfehlungen der freiraumbezogenen 
Masterplanung zur Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel ist ein 
positiver Beitrag zum Klimaschutz in der Landeshauptstadt Mün-
chen zu erwarten: 
- Pflanzung zusätzlicher Gehölze 
- Rückbau und Umorganisation von Straßenquerschnitten zuguns-
ten von Freiflächen 
- Ausbau von Rad- und Fußwegen zur Förderung des nicht-motori-
sierten Verkehrs 
- Anlage von Retentionsraum für die Regenwasserversickerung 

Entscheidungsvor-
schlag 

• Zustimmung zu den Ausführungen zu den Ergebnissen der 
Masterplanung; 

• Bitte an BAU, MOR und RKU zur Konkretisierung und Umset-
zung der im 1. Aktionsplan benannten Maßnahmenvorschläge 
unter Berücksichtigung der Haushaltslage; 

• Bitte an RKU zur Prüfung der Ausweisung eines Landschafts-
schutzgebietes; 

• Auftrag an PLAN zur Vorstellung der Masterplanergebnisse bei 
den Grundstückseigentümer*innen; 

• Bitte an KR zur Aufnahme von Grundstücksverhandlungen un-
ter Berücksichtigung der Haushaltslage; 

• Auftrag an PLAN zur Koordinierung der weiteren Flächenak-
quise; 

• Auftrag an PLAN zur Prüfung des Einsatzes planungsrechtlicher 
Instrumente für die Umgriffe der Parkmeilen; 

• Behandlung der Bürgerversammlungsempfehlung Nr. 20-26 /   
E 01465 

• Behandlung der Bürgerversammlungsempfehlung Nr. 20-26 /   
E 02300  

Gesucht werden kann 
im RIS auch unter 

Masterplanung Südpark-Warnberger Riedel; Muttenthalerstraße; 
Warnberger Riedel 

Ortsangabe 7. Stadtbezirk Sendling-Westpark, 19. Stadtbezirk Thalkirchen-
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln 
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I. Vortrag der Referentin 

Zuständig für die Entscheidung ist die Vollversammlung des Stadtrates gemäß § 4 Nr. 9 b der 
Geschäftsordnung des Stadtrates nach Vorberatung im Ausschuss für Stadtplanung und Bau-
ordnung. 
 
Diese Sitzungsvorlage nimmt thematisch Bezug auf den Beschluss zur Vorstellung der Ergeb-
nisse der Masterplanungen zu den Parkmeilen Feldmochinger Anger und Trudering-Neuper-
lach (Beschluss der Vollversammlung „Masterplanungen in den Münchner Parkmeilen - Erste 
Ergebnisse für Feldmochinger Anger und Trudering-Neuperlach sowie Fortsetzung der Pla-
nungen und Maßnahmen“, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09786 vom 10.07.2024). Erläuterung 
der Grundlagen und Ziele der Parkmeilen-Masterplanungen sowie ihre Einbindung in die Pro-
zesse der Stadtentwicklung bzw. Stadt- und Freiraumplanung wurden im zuvor zitierten Be-
schluss bei Kapitel A) „Die Parkmeilen im gesamtstädtischen Kontext – Ausbau- und Kommu-
nikationsstrategie“ dargestellt.   
 
Mit dem Beschluss der Vollversammlung „Flächen an der Muttenthalerstraße, Behandlung ei-
ner Petition, diverser Bürgerversammlungsempfehlungen und eines Bezirksausschuss-An-
trags“, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12413 vom 02.10.2024 ergingen nach Abschluss der Be-
arbeitung der freiraumbezogenen Masterplanung zur Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel 
Aufträge an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung sowie das Referat für Klima- und 
Umweltschutz. So soll ein Konzept vorgelegt werden, in welchem die Erweiterung des Land-
schaftsschutzgebietes im besagten Bereich geprüft und dargestellt wird. Des Weiteren soll 
eine Vorlage zur Entscheidung durch den Münchner Stadtrat vorbereitet werden, die folgende 
Inhalte hat: 

• Änderung des Flächennutzungsplanes mit integrierter Landschaftsplanung, 
• Anpassung der Ziele des STEP 2024 und 
• Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses A Nr. 1433 vom 13.07.1983, Ergänzung mit 

Beschluss vom 22.11.1984 für das Bebauungsplangebiet  
(siehe Anlage 6 sowie RIS https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8247460).  
 
Diese soll aufbauend auf den freiraumbezogenen Leitideen und Zielsetzungen der Masterpla-
nung für die Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel, welche im Folgenden vorgestellt werden, 
die Umsetzung der genannten Aufträge enthalten.  
 
 
Nach der bereits erfolgten Bearbeitung der Masterpläne für die ersten beiden Parkmeilen, den 
Feldmochinger Anger sowie Trudering-Neuperlach, sollen mit dieser Sitzungsvorlage die Er-
gebnisse für die Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel vorgestellt werden. Ausgehend von 
der räumlichen, städtebaulichen, stadtgesellschaftlichen und politischen Ausgangssituation 
werden dann die Bearbeitungsschritte sowie die Empfehlungen für die weitere freiraumbezo-
gene Entwicklung beschrieben. Für die konkrete Umsetzung erster freiraumbezogener Teilpro-
jekte werden Aktionspläne und Maßnahmenprogramme aufgezeigt, die als Basis für die Pro-
jektplanung der betroffenen Referate dienen (Teil A).  
 
Zudem liegen dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung hinsichtlich der Masterplanung 
zur Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel zwei Empfehlungen aus Bürgerversammlungen 
vor. Diese thematisieren die Sanierung von Fuß- und Radwegeverbindungen im mittleren und 
südlichen Umgriff sowie das Verfahren zur Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes. 
Hierzu werden die Hintergründe und Voraussetzungen im Kontext des Konzeptes dargelegt 
(Teil B). 
 
 
 
 
 

https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8247460
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Zum Hintergrund und zur Thematik ist zunächst folgendes auszuführen: 
 
München verfügt über eine Vielzahl unterschiedlicher Grünräume: große Parks, kleine Grünan-
lagen im Quartier, Biotopflächen, Wiesen und Äcker, den Grüngürtel am Stadtrand. Gemein-
sam bilden sie das grüne Rückgrat Münchens und tragen zu einer lebenswerten und zukunfts-
fähigen Stadt bei.  
Die freiraumbezogenen Themen und Handlungsfelder als bedeutsame Beiträge einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung führt die Konzeption „Freiraum M 2030“ als langfristige Freiraumstrate-
gie für die Landeshauptstadt München zusammen. Ein relevanter Bestandteil dieses Freiraum-
verbunds sind die elf Parkmeilen. Sie verbinden die innerstädtischen Grünflächen mit den 
Landschaftsräumen des Münchner Grüngürtels. Dabei vernetzen sie einzelne Stadtteile, för-
dern die Biodiversität und die Regulierung des Stadtklimas und erfüllen vielfältige Funktionen 
und freiräumliche Leistungen für Aufenthalt und Erholung. In Zusammenschau zeigen die 
Parkmeilen-Grünzüge die Notwendigkeit des Erhalts und der Entwicklung von ausreichend be-
lastbaren und qualitativen Grün- und Freiflächen auf. Insbesondere unterstützen sie bei der 
Aufrechterhaltung einer hohen Lebensqualität und gesunder Umweltbedingungen für die ver-
schiedenen Bedürfnisse von Menschen und Natur im städtischen Siedlungsbereich. Mit ihrem 
Ausbau wird ein wichtiger und innovativer Baustein zur Entwicklung der gesamtstädtischen 
Freiraumkulisse konsequent weiterverfolgt. Ziel ist es, vorhandene Qualitäten zu sichern, die 
Parkmeilen schrittweise weiterzuentwickeln, ein durchgängiges Wegenetz zu schaffen und 
mögliche Bedarfe für Flächenqualifizierungen aufzuzeigen.  
 
 
Diese grundlegenden Ziele der Parkmeilen-Grünzüge sind in die Prozesse der Stadtentwick-
lung bzw. Stadt- und Freiraumplanung über die maßgeblichen Planungsinstrumente und Kon-
zeptionen eingebunden.  
 
So wurde auf gesamtstädtischer Ebene der Stadtentwicklungsplan für München (STEP 2024) 
erarbeitet (Beschluss der Vollversammlung, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10661 „PERSPEK-
TIVE MÜNCHEN Entwurf des Stadtentwicklungsplans STEP 2024 „München – Stadt im 
Gleichgewicht“, Grundsatzbeschluss zur überarbeiteten Fassung des Stadtentwicklungsplanes 
nach Beteiligungsprozess, Weiteres Vorgehen, Ressourcenbedarfe“ vom 02.10.2024). Dieser 
ergänzt die übergeordnete Stadtentwicklungskonzeption und Nachhaltigkeitsstrategie „Per-
spektive München“ um ein Planwerk, das stadtweite Ziele und Strategien zur räumlichen Ent-
wicklung in den Handlungsfeldern Freiraum, Mobilität, Wohnquartiere, Wirtschaft, Klimaanpas-
sung, Klimaschutz und regionale Kooperation darstellt. In der Handlungsfeldkarte Freiraum ist 
das Zusammenspiel von grüner Infrastruktur in den Stadtquartieren, Vernetzungen von Innen-
stadt und Grüngürtel sowie der Übergang in die Region aufgezeigt.  
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Abb. 1: Stadtentwicklungsplan STEP2024, Handlungsfeldkarte Freiraum mit den 11 Parkmeilen, markiert ist die 
Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel 
(Grafik: LHM; Datengrundlage: © Geodatenpool, Planungsdaten des Referats für Stadtplanung und Bauordnung; 
grafische u. fachliche Bearbeitung: Stadtentwicklungsplanung, HAI (mit HAII/5), Stand: Februar 2024) 
 
Auf der Ebene der Bauleitplanung stellt der Flächennutzungsplan mit integrierter Landschafts-
planung (FNP) unter anderem Frei- und Grünflächen im Stadtgebiet München dar. Die Park-
meilen-Masterpläne konkretisieren Zielvorstellungen aus dem FNP wie „Allgemeine Grünflä-
chen“ und ordnen ihnen spezifischen Nutzungen zu. Auch die Bedeutung groß- und kleinräu-
miger Vernetzungen etwa in Form “Örtlicher Grünverbindungen“ oder „Übergeordneter Grün-
beziehungen“ mit ihren Funktionen für Erholungszwecke, Stadtklima und Naturschutz sollen 
über die Parkmeilen unterstützt werden.  
 
Im Bereich von Siedlungsrändern stehen mitunter Potentiale zur Entwicklung zusätzlicher 
Wohnbauflächen in Konkurrenz zum Freiraumerhalt. Über die Parkmeilen-Masterplanungen 
können spezifische Fachaspekte für die integrierte gesamträumliche Stadtentwicklungspla-
nung vorbereitet, mit deren Zukunftsbildern, Ideen und Projekten abgeglichen sowie Entschei-
dungsprozesse auf Verwaltungs- und politischer Ebene unterstützt werden.  
 
Mit den Instrumenten der kommunalen Bauleitplanung - dem FNP und den daraus zu entwi-
ckelnden Bebauungsplänen mit Grünordnung - sowie informellen Konzeptionen, wie städte-
baulichen und freiraumbezogenen Masterplänen oder Strukturkonzepten, nutzt das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung ein breites planerisches Instrumentarium für weitere Konkreti-
sierungen innerstädtischer Grünzüge. Mit Aktions- und Maßnahmenprogrammen der freiraum-
bezogenen Masterplanungen können weitere umsetzbare Projekte auf Flächen in städtischem 
Eigentum benannt werden. Auf dieser Basis können die bauausführenden Referate grundsätz-
lich Objektplanungen und Projektierungen aufnehmen.  
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Dem Kommunalreferat kommt darüber hinaus die maßgebliche Rolle des gezielten Grunder-
werbs und Portfoliomanagements unter Berücksichtigung der Haushaltslage zu, um die Ver-
netzung und Weiterentwicklung des großräumigen Freiraumgerüsts zu ermöglichen. Zum Teil 
fehlt in den Parkmeilen zur vollständigen Realisierung der Durchgängigkeit und besseren Zu-
gänglichkeit der Zugriff auf einzelne Grundstücke. Über planerische Leitbilder und Priorisierun-
gen von Maßnahmen sollen die Masterplanungen eine Basis für gezieltere Verhandlungen lie-
fern sowie gemeinsam zielführende Vorgehensweisen gesucht und erprobt werden. Neben 
den im Einzelfall zu prüfenden planungsrechtlichen Möglichkeiten nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) können insbesondere privatrechtliche Vereinbarungen wie Wegerechte oder Grund-
stückstausche zielführend sein. Der im Rahmen der Projektbearbeitung intensivierte fachliche 
Austausch zwischen den städtischen Dienststellen - dem Kommunalreferat, dem Referat für 
Bildung und Sport, dem Baureferat, dem Mobilitätsreferat, dem Referat für Klima- und Umwelt-
schutz, den Stadtgütern München sowie der städtischen Forstverwaltung - soll fortgeführt wer-
den. 
 

A) Die Parkmeilen-Masterplanung Südpark-Warnberger Riedel 

1. Grundlagen und Arbeitsauftrag der Masterplanungen 

Wesentliche Planungsaufgabe ist die Entwicklung gestalterischer Leitideen für eine kurz-, mit-
tel- und langfristige Realisierung der Grünzüge. Angrenzende Quartiere, Landschafts- und 
Verkehrsräume sind hinsichtlich ihres Einflusses auf den Umgriff der Parkmeilen ebenso zu 
berücksichtigen wie großräumige Zusammenhänge, beispielsweise von Biotopverbunden oder 
Ventilationsbahnen mit Auswirkung auf das Mikro- und Stadtklima. Dies soll auch unter Be-
rücksichtigung etwaiger städtebaulicher Entwicklungserfordernisse bzw. Arrondierungspotenti-
ale erfolgen. Ebenso gilt es, verschiedene, für die Untersuchungsräume vorliegende Fachgut-
achten und Konzepte, z.B. Verkehrsentwicklungspläne oder die Münchner Stadtteilstudie, in 
freiraumbezogenem Kontext mitzubetrachten und zu bewerten. 
 
 
Bezugnehmend auf die Erläuterungen zum Arbeitsauftrag der Parkmeilen-Masterplanungen 
aus dem Beschluss der Vollversammlung „Masterplanungen in den Münchner Parkmeilen - 
Erste Ergebnisse für Feldmochinger Anger und Trudering-Neuperlach sowie Fortsetzung der 
Planungen und Maßnahmen“, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09786 vom 10.07.2024 werden im 
Folgenden die wesentlichen Ziele nochmals komprimiert zusammengefasst. 
 
Untersucht werden sollen insbesondere folgende Aspekte: 
• die Qualitäten und Charakteristika bestehender Grün- und Freiflächen sowie die Möglich-

keiten, diese zu sichern, zu stärken und abwechslungsreich zu entwickeln,  
• die Bedeutung von Stadtrandflächen mit Schlüsselrollen bei der künftigen Freiraument-

wicklung Münchens, v.a. vor dem Hintergrund von Siedlungs- und Nachverdichtungspro-
jekten an und in den Quartieren, 

• die Potentiale zur Weiterentwicklung einzelner Bereiche im Sinne von großzügigen, attrak-
tiven und durchgängigen Wege- und Freiraumverbindungen zwischen der Innenstadt und 
der Grüngürtellandschaft, 

• die wesentlichen, die Freiräume und die Erholungsqualität nachhaltig prägenden Faktoren 
und damit die Stärken und Chancen, aber auch Schwächen und Herausforderungen der 
Freiräume. 

 
Auf dieser Basis sollen Empfehlungen für Maßnahmen zur Verbesserung der aufgezeigten De-
fizite erarbeitet und Schritte für den Ausbau der Parkmeilen-Grünzüge und die Flächenakquise 
aufgezeigt werden. Für die Umsetzung der Maßnahmenempfehlungen aus den Masterplanun-
gen ist im Folgenden eine vertiefte Fachexpertise erforderlich. Hierzu wurde im Rahmen eines 
ersten Aktionsplans ein Maßnahmenprogramm für ausgewählte Fokusräume erarbeitet, das 
den Auftakt zum Ausbau der Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel durch die betroffenen Re-
ferate, insbesondere das Baureferat und Mobilitätsreferat, darstellt.  
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In Anbetracht der aktuellen Haushaltslage sind Handlungsspielräume zur kurz- bis mittelfristi-
gen Umsetzung von Maßnahmenvorschlägen begrenzt bzw. ist von längeren Zeithorizonten 
auszugehen. In dieser Hinsicht sind insbesondere Schnittstellenprojekte im Blick zu behalten, 
um Synergien frühzeitig zu erkennen und für die weitere Prüfung und Konkretisierung einer 
Realisierung einzelner Maßnahmenvorschläge zu nutzen.  
 
Die Masterplanung stützt sich auf verschiedene Gutachten und Konzepte bzw. verfügbare In-
formationen zu bestehenden Projekten im Umgriff der Untersuchungsbereiche und im An-
schluss daran. Weitere Schritte zur Umsetzung konkreter Maßnahmen daraus müssen fortlau-
fend mit den genannten Entwicklungszielen und parallellaufenden Fachplanungen und -verfah-
ren gespiegelt werden.  
 

2. Inhalt und Ergebnisse 

Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte der Grundlagen, die der freiraumbezogenen 
Masterplanung zur Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel zugrunde liegen, die Planungs-
schritte sowie die zentralen Ableitungen und Maßnahmenempfehlungen zusammengefasst 
dargestellt. Aus diesen leitet sich insbesondere der Aktionsplan für die Realisierung von ersten 
Vorschlägen ab, siehe Anlage Nr. 2.  
 
Die ausführliche Erläuterung der Konzeption gibt der Bericht der Anlage Nr. 1 wieder. 
 
Die Bearbeitung der Masterplanung zur Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel erfolgte in 
mehreren Phasen von Juli 2022 bis Ende 2023. Mit der Konzeption beauftragt war das Büro 
Fugmann Janotta Partner, Berlin. Einbezogen wurden in digitalen Terminen sowohl die Fach-
abteilungen der tangierten Referate als auch die Bezirksausschüsse 7 – Sendling-Westpark 
und 19 – Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln. In zwei Workshops und ei-
nem Spaziergang wurden die Bürger*innen, die Vertreter*innen von Institutionen und der 
Stadtpolitik sowie die Grundstückseigentümer*innen um Beteiligung und Rückmeldungen zu 
ortsspezifischen Informationen gebeten. Gemeinsam wurde die Konzeption weiterentwickelt 
bzw. getroffene Ableitungen und Zielsetzungen überprüft.  
Als wichtige Akteursgruppe wurden erneut die Eigentümer*innen im Bearbeitungsumgriff lie-
gender Grundstücke vor Start des Planungsprozesses über die Ziele und Inhalte der freiraum-
bezogenen Masterplanung informiert und eingeladen, sich über die Teilnahme an Workshops, 
Spaziergängen und weiteren Veranstaltungen vor Ort einzubringen und den Planungsfort-
schritt mitzubegleiten. In einem direkten Austausch mit interessierten Eigentümer*innen wurde 
der Planungsstand kurz vor Finalisierung nochmals vorgestellt und diskutiert. 
 
Daneben wurden im Rahmen eines Aktivierungsprozesses Vorschläge der Bevölkerung für 
Vor-Ort-Aktionen entwickelt und umgesetzt. Unterstützt wurde das Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung hierzu durch das Büro Studio Stadt Region. Dabei konnte auf die Erfahrun-
gen aus dem Förderprojekt "Post-Corona-Stadt - Parkmeilen - Gemeinsam multicodierbare 
Freiräume entwickeln" des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
zu den Parkmeilen Feldmochinger Anger und Trudering-Neuperlach aufgebaut werden.  
Auf Basis der konzeptionellen Ideen der Parkmeilen-Masterplanungen ermöglichte der Aktivie-
rungsprozess eine wesentlich intensivere Beteiligung für die kooperative Entwicklung und Um-
setzung der Parkmeilen mit der Öffentlichkeit. Insbesondere in Bezug auf ihre heterogene Be-
sitz- und Pachtstruktur müssen die Masterplanungen je nach Grundstücksverfügbarkeit flexible 
Szenarien der Flächengestaltung und -aneignung erarbeiten. Somit ist ihre Entwicklung dyna-
misch angesetzt. Um den planerischen und politischen Prozess sowie die Aneignung dieser 
neuartigen gemeinschaftlichen Anger als starke und multifunktionale innerstädtische Grünzüge 
zu gestalten, wurden verschiedene – digitale wie analoge – Beteiligungsformate eingesetzt.  
In der Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel wurden über Aktionsformate eines Kräuterspa-
ziergangs, einer Urban Land-Art-Tour und eines „Tags der Vereine“ Freiräume temporär be-
spielt. Diese Impulsnutzungen unterstützten die Manifestation und die Sichtbarkeit der Park-
meile im Raum. Über die Veranstaltungen wurde erneut deutlich, wie vielen unterschiedlichen 
Ansprüchen Freiflächen im dicht besiedelten Stadtgebiet gerecht werden müssen. Aufgezeigt 
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wurden insbesondere die Qualitäten und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Grünräume 
„vor der Haustür“. Insgesamt konnte die Wertschätzung der Anwohnenden für große, zusam-
menhängende Freiräume im direkten Umfeld zu den Wohnquartieren sowie ihre Vielseitigkeit 
damit einmal mehr herausgestellt werden.  
 
Im bisherigen Prozess hat sich gezeigt, dass Planungsinstrumente wie Masterplanungen mit 
ihren langfristigen, fachlich komplexen Entwicklungsszenarien und konzeptionellen Prozessen 
teils schwer zu fassen und nachzuvollziehen sind. Die kurzweiligen, niederschwelligen Inter-
ventionen, Aktionen und Veranstaltungen der Aktivierung helfen, die Bevölkerung an komplexe 
Planungsvorhaben heranzuführen und diese zu verstehen. Die niederschwellige Beteiligung in 
Form von Mitmachaktionen fördert die Aneignung und Identifikation mit den Vorhaben. Zudem 
ermöglichen die Impulsveranstaltungen eine unmittelbare Aufwertung der Grünräume und 
überbrücken teils langwierige Planungs- und Bauprozesse.  
Die Ergebnisse des Aktivierungsprozesses im Rahmen des Projekts „Parkmeilen – Gemein-
sam multicodierbare Freiräume entwickeln“ werden dem Stadtrat zeitnah bekannt gegeben. 
 
 

       
 
Abb. 2 + 3: Freiraumaktivierungen Südpark-Warnberger Riedel 
(Grafik: studio stadt region / LHM, Foto: C. Büttner/ LHM) 
 
Übersicht Veranstaltungen: 
 
13.03.2023 öffentliche Ideenwerkstatt  
17.05.2023 1. Impulsveranstaltung „Naturerlebnis Spaziergang“ 
19.07.2023 2. Impulsveranstaltung „Urban Land-Art-Tour“ 
06.10.2023 3. Impulsveranstaltung „Tag der Vereine“ 
 
 

2.1 Analyse 

Ausgangssituation und Grundlagen 
Die Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel liegt am südwestlichen Rand der Landeshauptstadt 
München. Ihr Umgriff liegt zum größten Teil im Stadtbezirk 19 – Thalkirchen-Obersendling-
Forstenried-Fürstenried-Solln. Mit dem Sendlinger Wald / Südpark ist der Stadtbezirk 7 – 
Sendling-Westpark tangiert.  
Die Parkmeile durchläuft unterschiedlich geprägte Grün- und Freiräume bzw. Quartiere. Mar-
kant sind die Waldflächen des Sendlinger Waldes / Südparks im Norden sowie des Forstenrie-
der Parks im Süden zwischen welchen sich der Grünzug aufspannt. Für die angrenzenden 
Siedlungsbereiche bietet die Parkmeile wichtige Erholungsflächen verschiedenen Charakters 
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und unterschiedlicher Aufenthaltsqualitäten. So liegen im Umgriff sowohl intensiv genutzte 
bzw. gestaltete Bereiche wie Sport- oder Parkanlagen als auch größere zusammenhängende 
Landwirtschaftsflächen. Bedeutsam ist außerdem die Nachbarschaft zu den historischen Orts-
kernen von Forstenried und Solln sowie dem Gut Warnberg.  
 

         
 
Abb. 4 + 5: Verortung Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel im Luftbild und im FNP, 
jeweils Darstellung Gesamtumgriff und Schwerpunktbereich 
(Datengrundlage: LHM München 2020, Flurstücke u. Gebäude: © Bayerische Vermessungsverwaltung 2020 sowie 
LHM München, August 2020; grafische + fachliche Bearbeitung: HAII/5) 
 
Auf Basis des Auftrags aus dem Beschluss „Reihenfolge großer Grünausbaumaßnahmen“, 
Vollversammlung des Stadtrats von 26.06.1991 realisierte das Baureferat seit 1993 verschie-
dene Maßnahmen innerhalb des sogenannten „Grünzug I“. So wurden die Grünverbindungen 
entlang der Drygalski Allee zwischen Boschetsrieder und Stäblistraße umgesetzt. Ebenso wur-
den verschiedene Aufenthaltsflächen saniert bzw. nach aktuellen Anforderungen qualifiziert, 
so z.B. die Spiel- und Bewegungsangebote im Sendlinger Wald / Südpark oder die Pumptrack-
Anlage südlich der Herterichstraße. Auch in diesem Grünzug stagniert der weitere Ausbau auf-
grund der fehlenden Flächenverfügbarkeit. So bestehen weiterhin insbesondere Defizite bzgl. 
Wege- und Freiraumverbindungen zur Vernetzung von Aufenthalts-, Erholungs- und Naturräu-
men.  
Auf der Ebene der Bauleitplanung stellt der Flächennutzungsplan mit integrierter Landschafts-
planung (FNP) für den Bearbeitungsumgriff vor allem Grünflächen unterschiedlicher Katego-
rien dar. Dies sind insbesondere „Allgemeine Grünflächen“, „Kleingärten“, „Waldflächen“ sowie 
„Flächen für die Landwirtschaft“. Übergeordnete Grünbeziehungen, insbesondere die den 
Sendlinger Wald / Südpark mit dem Forstenrieder Park verbindende, sowie örtliche Grünbezie-
hungen geben Zielvorstellungen zur Vernetzung mit den angrenzenden Landschaftsräumen 
und Siedlungsbereichen an. Ebenso trifft der FNP an verschiedenen Stellen Aussagen zu Ge-
meinbedarfsflächen (Erziehung, Fürsorge, Kultur, Religion). Ein „Industriegebiet“ sowie ein 
„Allgemeines Wohngebiet“ sind am südlichen Siedlungsrand von Solln dargestellt. Fast der ge-
samte Umgriff der Parkmeile ist zudem vom Regionalen Grünzug „Starnberger See / Würmtal 
sowie flankierende Waldkomplexe“ erfasst. 
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Im Planungsumgriff sind der Sendlinger Wald / Südpark („Waldfriedhof, Gebiet nördlich des 
Schlosses Fürstenried einschließlich Schloss und Schlosspark, Geländestreifen entlang der 
Allee zwischen Kreuzhof und Fürstenried und Waldgebiet südlich der Albert-Roßhaupter-
Straße (Sendlinger Wald) sowie Allee der Albert-Roßhaupter-Straße“) und die Feldfluren um 
den Warnberger Riedel („Gebiet um das Kloster Warnberg mit anschließenden Waldstücken in 
Richtung Forstenried und Solln“) als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. Im Bereich des 
Warnberger Riedels bestehen zudem mehrere Naturdenkmäler.  
 
In Teilbereichen wurden im nördlichen Bereich der Parkmeile sowie westlich der Drygalski Al-
lee im mittleren Planungsumgriff im Zuge von Investitions- und Ausbaumaßnahmen bzw. 
Wohnbauentwicklungsprojekten auch (öffentliche) Grünflächen über Bebauungspläne gesi-
chert. Insbesondere die Kleingartenanlage an der Drygalski Allee ist über einen Bebauungs-
plan gesatzt. Diese Anlage ist weitgehend umgesetzt, im mittleren Teil jedoch durch ein derzeit 
unzugängliches Privatgrundstück unterbrochen.  
 
Im und um den Bearbeitungsumgriff sind insbesondere folgende Projekte von Relevanz für die 
Masterplanung: 
 
Generell ist vor dem Hintergrund des anhaltenden Wachstums der Landeshauptstadt München 
mit weiterer Nachverdichtung in den angrenzenden Quartieren zu rechnen. Insbesondere Are-
ale mit Geschosswohnungsbau können dabei Potentiale für die Siedlungsentwicklung darstel-
len. Erste Einschätzungen hierzu zeigt der Stadtentwicklungsplan (STEP2024) in der Hand-
lungsfeldkarte Stadtentwicklung. Zudem geraten die Freiflächen innerhalb der Parkmeilen-
Grünzüge zunehmend in Konkurrenz mit Standortsuchen für diverse Infrastrukturprojekte, ins-
besondere im Rahmen der Energiewende z.B. für Geothermie, Umspannwerke oder Unter-
künfte. Derzeit wird im Bereich des Claims Sendling intensiv nach einem neuen Standort für 
eine Tiefengeothermieanlage gesucht. Auch potenzielle Standorte im Umgriff der Parkmeile 
Südpark-Warnberger Riedel werden geprüft. Ebenso läuft eine Flächensuche für ein drittes 
Hauptumspannwerk der SWM im Münchner Süden. Es wurden mehrere potenzielle Standorte 
identifiziert, u.a. im Bereich des Muttenthaler Feldes. Bei der Bewertung der Standortalternati-
ven sind auch der gem. Petition („Flächen an der Muttenthalerstraße, Behandlung einer Peti-
tion, diverser Bürgerversammlungsempfehlungen und eines Bezirksausschuss-Antrags“, Sit-
zungsvorlage Nr. 20-26 / V 12413 vom 02.10.2024) beschiedene Auftrag zur Änderung des 
FNP sowie die geplante Landschaftsschutzgebietserweiterung zu berücksichtigen und mit den 
Bedarfen der technischen Infrastruktur für die Energiewende und den Klimaschutz abzuwägen. 
Bereits in Umsetzung ist der Bau der Tram-Westtangente, welche über die Wotan- und Fürs-
tenrieder Straße die Stadtteile Nymphenburg, Laim, Hadern, Sendling-Westpark und Ober-
sendling verbinden wird. Die Querung der Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel wird über die 
Boschetsrieder Straße erfolgen. Eine Fertigstellung ist nach derzeitigem Stand 2027 geplant. 
Über Machbarkeitsstudien soll des Weiteren zeitnah eine Trassenergänzung mit Verlauf über 
die Parkstadt Solln untersucht werden.  
In Bezug auf den Radverkehr ist die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans-Radver-
kehr (VEP-R) eine weitere Grundlage bei Neu-, Aus- oder Umbaumaßnahmen im Straßennetz 
bzw. für die Planung.  
Im mittleren Bearbeitungsumgriff der Parkmeile befindet sich an der Stäblistraße das Bad 
Forstenrieder Park (Stäblibad). Für die Anlage bestehend aus Hallenbad, Sauna und Freiflä-
chen inkl. Parkplatz ist eine umfassende Neustrukturierung geplant.  
Eine Sanierung bzw. ein Neubau ist außerdem für den alten Standort des Thomas-Mann-Gym-
nasiums an der Drygalski Allee angedacht.  
 
 
Ableitungen 
Über die Sichtung und den Abgleich verschiedener Planungsgrundlagen u.a. zur verkehrlichen 
Erschließung, zur (stadt-)klimatischen Situation, zur Nutzungsstruktur der Freiräume und Sied-
lungsbereiche oder zur naturräumlichen Ausstattung erfolgte auf Basis einer Stärken-Schwä-
chen-Chancen-Risiken-Analyse die Bewertung des Parkmeilen-Grünzuges und seiner Umge-
bung.   
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Folgende Schlussfolgerungen wurden gezogen: 
 
• Stärken liegen in den vielfältigen, teilweise historischen Siedlungs- und Nutzungsstrukturen 

und der Dorf-Dorfrand-Feldflur-Beziehung von Forstenried.  
• Raumprägend ist die stadtnahe Landwirtschaft. 
• Vielfältige Angebote für sportliche Betätigung und Erholung (z.B. Urbanes Gärtnern) bieten 

abwechslungsreiche Aufenthaltsmöglichkeiten. 
• Die großen zusammenhängenden Freiflächen haben eine sehr hohe Bedeutung für die 

Kaltluftlieferung in die angrenzenden Siedlungsgebiete und fungieren als Kaltluftleitbahnen. 
• Für die Erschließung und Qualifizierung weiterer Flächen für Erholung, Aufenthalt oder na-

turräumliche Vernetzung bestehen aufgrund der beschränkten Flächenverfügbarkeit nur 
noch bedingt Handlungsmöglichkeiten.  

• Unzugängliche Grundstücke verhindern die Kontinuität der Parkmeile. 
• Die Barrierewirkung teilweise stark befahrener Straßen führt zu erheblichen Gefahren und 

einer Zersplitterung in Teilräume.  
• Der Rückbau von Verkehrsräumen kann Barrieren abbauen und zusätzliche Freiräume für 

Aufenthalt und Retention schaffen. 
• Die Transformation der Landwirtschaft bietet ein hohes Aufwertungspotenzial für den Ar-

tenschutz, die Erholung und die Versorgung mit ökologischen Lebensmitteln.  
• Durch das Bevölkerungswachstum und potenzielle Baumaßnahmen in der Umgebung er-

höht sich der Nutzungsdruck auf die bestehenden Freiflächen. 
 

2.2 Freiraumbezogene Masterplanung 

Über die freiraumbezogene Masterplanung wurden neben dem Nutzungs- und Erschließungs-
konzept zum Zielzustand eine Darstellung und Priorisierung von Maßnahmenempfehlungen 
erarbeitet. Im Betrachtungsumgriff wurden drei Fokusräume definiert.  
Die wesentlichen Eckdaten sind im Folgenden beschrieben. Die ausführliche Beschreibung 
kann dem Bericht, Kapitel 6 entnommen werden (siehe Anlage Nr. 1).  
 
 
Auf Basis der Erkenntnisse aus Analyse und Bürger*innenbeteiligung wurden die Charakteris-
tika der Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel mit dem Leitbild „(Zwischen) Stadt und Land 
(Wirtschaft)“ beschrieben. 
 
Hierzu sind folgende Planungsgrundsätze formuliert: 
 

• Die Planung soll sich identitätsstärkend, sozial und generationengerecht, ökologisch 
und nachhaltig, bewegungs- und gesundheitsfördernd, produktiv und klimagerecht aus-
wirken.  

• Das heterogene Gefüge aus stadtnaher Landwirtschaft, weiter Feldflur und unter-
schiedlichen urbanen Freiräumen ist charakteristisch für die Parkmeile und soll erhal-
ten werden.  

• Die Parkmeile ist vor dem Hintergrund der vielseitigen Nutzungsansprüche zu sichern 
und langfristig zu entwickeln.  

• Um alle vorhandenen Potenziale auszuschöpfen, schlägt die Masterplanung vor, neue 
Wege zu schaffen, Identitäten herauszuarbeiten und Räume vielseitig nutzbar zu ge-
stalten.  
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Abb. 6 + 7: Leitbild und Planungsgrundsätze der Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel 
(Grafiken: Fugmann Janotta Partner / LHM) 
 
Hieraus leiten sich die Maßnahmenempfehlungen der Konzeption ab. Sie sind in fünf Hand-
lungsfeldern zusammengefasst.  
 
Die Freiräume sind in ihren Funktionen und Qualitäten vor baulicher Entwicklung zu sichern. 
Sie erfüllen bereits im Bestand wichtige Aufgaben zur Erfüllung unterschiedlicher Bedürfnisse 
bzgl. Ruhe und Kontemplation, Bewegung sowie zur Aufrechterhaltung eines gesunden Stadt-
klimas. Versorgungsdefizite sollen durch Qualifizierung und Ergänzung von Parkanlagen abge-
baut werden. Übergänge zwischen Siedlung und Freiraum werden übersichtlich gestaltet, Bio-
tope und Einzelstrukturen zu Verbindungskorridoren vernetzt. In Zusammenarbeit mit Natur-
schutzverbänden und Schulen kann die Naturerfahrung gefördert werden.  
 
Das Konzept schlägt ein Wegenetz mit klaren Hierarchien vor, welches Alltags- und Freizeit-
nutzungen mit unterschiedlichen Fortbewegungsgeschwindigkeiten und Ansprüchen an den 
Rad- und Fußverkehr berücksichtigt. Ein inklusiv nutzbarer Hauptweg durchläuft die Parkmeile 
in ihrer gesamten Länge, er trägt zur Barrierefreiheit bei und gewährleistet eine zügige Fortbe-
wegung. Der Erhalt unbefestigter, informeller Nebenwege und Trampelpfade stellt das ent-
schleunigte Naturerleben und Spazieren in den Vordergrund. Zum Abbau von Barrieren sind 
sichere Querungen von Haupt- bzw. stark befahrenen Straßen vorgesehen. 
 
Die Landwirtschaft prägt im mittleren und südlichen Umgriff der Parkmeile den Freiraum nach-
haltig als produktive Landschaft. Für die stadtnahe Lebensmittelproduktion soll sie erhalten 
und gefördert werden. Beschrieben ist eine Transformation in lokale ökologische und solidari-
sche Wirtschaftsformen, z.B. durch verkleinerte Feldschläge oder Anpassungen der Produkti-
onsabfolgen (Dreifelder-Wirtschaft). Hierzu wird empfohlen, für die Mitwirkung der Landwirt*in-
nen zu werben und gemeinsam nach Strategien zur Umsetzung einzelner Maßnahmenemp-
fehlungen zu suchen. Formen des urbanen Gärtnerns ermöglichen die Teilhabe der Stadtge-
sellschaft.  
 
Freiräume leisten einen wesentlichen Beitrag für das physische und psychische Wohlbefinden 
der Bevölkerung und beugen der Vereinsamung vor. Ein Schwerpunkt des Konzeptes ist da-
her die Förderung von Bewegung und Gesundheit durch Kommunikation, Naturerleben, Spiel 
und Aufenthalt im Freien. Das Wegenetz für unterschiedliche 
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Fortbewegungsgeschwindigkeiten und Bewegungsradien sowie abwechslungsreiche und in-
klusive Spiel-, Bewegungs- und Aufenthaltsangebote bieten Möglichkeiten für körperliche Er-
tüchtigung und Kontemplation. 
 
Die Maßnahmenvorschläge der Konzeption stellen universelle Angebote für die Bevölkerung  
zur Kommunikation und Teilhabe dar, um ein verträgliches Nebeneinander unterschiedlicher 
Interessen und den Interessensausgleich als Grundvoraussetzung für die positive Entwicklung 
des Lebensumfeldes zu ermöglichen. Hierzu soll das bürger*innenschaftliche Engagement ge-
fördert sowie die Stadtgesellschaft bei der Entwicklung der Parkmeile angemessen beteiligt 
werden. 
 
Zusammenfassend folgt das Konzept folgenden Gestaltungsprinzipien: 

• Wege- und Freiraumqualifizierungen: 
o Parkmeilen-Weg als durchgängige Erschließung 
o Kompensation von Versorgungsdefiziten 
o Ergänzung und Qualifizierung von Bewegungs- und Aufenthaltsangeboten für ver-

schiedene Ansprüche 
o Verbesserung der Orientierung 

• Natur- und Freiraumvernetzungen: 
o Stärkung von Biotopverbunden 
o Strukturanreicherungen 
o Förderung der Naturerfahrung 

• Erhalt und Förderung der Landwirtschaft: 
o Transformation in ökologische und solidarische Bewirtschaftung 
o Förderung der Teilhabe der Stadtgesellschaft     

 

 
 
Abb. 8: Handlungsfelder Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel 
(Grafik: Fugmann Janotta Partner / LHM) 
 
Über drei Szenarien wurden die herausgearbeiteten Handlungsfelder mittels experimenteller 
Testentwürfe für den Fokusraum „Kulturlandschaft Solln-Forstenried“ überprüft und im Rah-
men eines öffentlichen Spaziergangs diskutiert.  
Mögliche Gewichtungen der Planungsschwerpunkte „Natur“, „Mensch“ und „Produktivität“ 
konnten so für den Gesamtentwurf mittels fiktiver Überformungen bestehender Nutzungen ge-
testet werden, losgelöst von Limitationen wie Eigentumsverhältnissen.  
 
 
Das Szenario „Natur“ legt den Fokus auf eine naturraumbezogene Entwicklung der Parkmeile 
und zeigt eine Vision zur Transformation der Landwirtschaft in extensive Wiesen- und Weide-
landschaft und vielfältige, strukturierte Lebensräume auf. Durch eine behutsame Erschließung 
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entsteht ein naturnaher Erholungs- und Erfahrungsraum.  
Abgeleitet für die Masterplanung werden: die Anregung zu extensiven Bewirtschaftungswei-
sen, zur Strukturanreicherungen der Feldflur sowie zur Regenwasserretention.  
 
Im Szenario „Mensch“ wird eine intensiv nutzbare Erholungs- und Erlebnislandschaft entwi-
ckelt. Die Landwirtschaft wird zu einem landschaftlichen Idealbild, das zur Naturerfahrung bei-
trägt und ökologische Zusammenhänge vermittelt.  
Abgeleitet für die Masterplanung werden: eine neue Grünanlage entlang der Drygalski Allee 
als Entrée von der Parkstadt Solln in den Freiraum.  
 
Das Szenario „Produkt“ fördert die regionale und stadtnahe Lebensmittelproduktion in Form 
von ökologischer oder solidarischer Landwirtschaft bzw. urbanem Gärtnern. Zusammenhänge 
und Wirtschaftsformen können über entsprechende Bildungsangebote vor Ort vermittelt wer-
den.  
Abgeleitet für die Masterplanung werden: der Grundsatz der „Essbaren Stadt“, die Berücksich-
tigung fruchttragender Arten bei Strukturanreicherungen und die Transformation der Landwirt-
schaft in solidarische oder gemeinschaftliche Wirtschaftsformen. 
 
 
Freiraumkonzept (siehe Bericht, Kapitel 6.4 gem. Anlage Nr. 1) 
 
Unter dem Leitbild „(Zwischen) Stadt und Land (Wirtschaft)“ wurden mit der freiraumbezoge-
nen Masterplanung Empfehlungen erarbeitet, wie die Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel 
als zusammenhängenden Freiraum gesichert, in ihrer Kontinuität gestärkt und als abwechs-
lungsreiche Erholungslandschaft erlebbar gemacht werden kann.  
 
Für das Freiraumkonzept sind drei prägnante Landschaftsräume definiert:  
Der „Sendlinger Wald / Südpark“ im nördlichen Bearbeitungsumgriff, die „Kulturlandschaft 
Solln-Forstenried“ im mittleren Teil und die „Erholungslandschaft Warnberger Riedel“ im Sü-
den. Wichtige Identifikationspunkte stellen die Dorfkerne Forstenried und Solln, das ehemalige 
Heizkraftwerk München-Sendling, das DEBA-Hochhaus der Parkstadt Solln sowie das Gut 
Warnberg dar. Dazwischen bilden unterschiedlichste urban geprägte Flächen, wie Kleingärten, 
Sport- oder Parkanlagen Trittsteine entlang der Nord-Süd-gerichteten Verkehrsachse der 
Drygalski Allee.  
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Maßnahmenempfehlungen für die drei Schwerpunktbe-
reiche dargestellt.  
Straßenbegleitende Baumpflanzungen als starkes raumwirksames Leitelement entlang der 
Drygalski Allee unterstreichen die Kontinuität der Parkmeile als zusammenhängender Grün-
zug, werten den Straßenraum auf und tragen zur Fortbewegung „im Grünen“ bei. 
 
Den „Sendlinger Wald / Südpark“ prägen zusammenhängende Waldstrukturen, die über ein 
Landschaftsschutzgebiet gesichert sind und mehrere Biotope beinhalten. Für Erholung und 
Aufenthalt bestehen bereits qualitätsvolle Angebote. Vor dem Hintergrund der Klimaanpas-
sung bzw. des Angebots an „kühlen Orten“ an Hitzetagen ist das bestehende abwechslungs-
reiche Wegenetz hervorzuheben. Das Konzept unterstützt die Sicherung dieser Qualitäten. 
Spiel- und Aufenthaltsbereiche östlich der Höglwörther Straße können bei anstehenden Sanie-
rungen um inklusive Angebote ergänzt werden.  
Mit dem Rückbau der Inninger Straße und Teilen der Zielstattstraße für den Durchgangsver-
kehr besteht die Möglichkeit, die beiden – derzeit durch die Verkehrstrassen getrennten – Be-
reiche des Sendlinger Waldes / Südparks zu vereinen. Ein entsprechender Stadtratsantrag ist 
derzeit in Prüfung. Potentiale sieht auch die Parkmeilen-Masterplanung in einer Verkehrsberu-
higung bzw. Umorganisation des Straßenraums. Gewonnene Flächen können für den Rad- 
und Fußverkehr bzw. als Bewegungsflächen, z.B. für informellen Sport, ausgebaut werden. 
Gleichzeitig tragen Entsiegelungen zur Verbesserung der Retention bei oder ermöglichen er-
gänzende Gehölzpflanzungen.  
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Abb. 9: Vertiefungsbereich „Sendlinger Wald / Südpark“ 
(Grafik: Fugmann Janotta Partner / LHM) 
 
Der Vertiefungsbereich „Kulturlandschaft Solln-Forstenried“ fokussiert die Herstellung einer 
durchlaufenden Nord-Süd-gerichteten Hauptwegeverbindung innerhalb der Freiflächen der 
Parkmeile. Von Bedeutung ist zudem die Wegevernetzung von Forstenried über die Feldflur 
mit der Parkstadt Solln als straßenferne Alternative durch die Kulturlandschaft. In beide Rich-
tungen ist es insbesondere Ziel, vorhandene Barrieren durch stark befahrene Straßen abzu-
bauen, z.B. durch Anlage von Querungshilfen. 
Basierend auf dem Handlungsfeld „Produktive Landschaft“ soll besonderes Augenmerk auf 
den Lückenschluss der Kleingartenanlage im Bereich der ehemaligen Lagerfläche an der 
Drygalski Allee bzw. der Umsetzung der Festsetzungen des hier gültigen Bebauungsplanes 
gelegt werden.  
Die Bewirtschaftung der Felder zwischen Forstenried und Solln sollte mittelfristig in eine ökolo-
gische Landwirtschaft transformiert werden, idealerweise ergänzt durch solidarische Wirt-
schaftsformen oder urbanes Gärtnern. Um die Feldflur in diesem Bereich ökologisch aufzuwer-
ten, sollen Strukturanreicherungen mittels Feldgehölzen und prägnanter Bäume die Biodiversi-
tät steigern. Auch ist empfohlen Potentiale für Ausgleichsflächen zu prüfen, z.B. anknüpfend 
an die Fläche des „Naturparadieses“ östlich des Bades Forstenried. Zur Sicherung der präg-
nanten landschaftlichen Eigenart und des hohen Wertes als wohnortnahe Erholungs- und Na-
turflächen im direkten Kontrast zur bebauten Umgebung sollte außerdem eine Erweiterung des 
bestehenden Landschaftsschutzgebietes „Gebiet um das Kloster Warnberg mit anschließen-
den Waldstücken in Richtung Forstenried und Solln“ im Süden über die Frei- und Grünflächen 
an der Herterichstraße bis auf die Feldflur zwischen Forstenried und Solln geprüft werden 
(siehe auch Maßnahmenvorschlag 1 „Ausweisung Landschaftsschutzgebiet“ gem. Anlage 2). 
Die Drygalski Allee besteht derzeit aus einer je zweispurigen Fahrbahn. Beidseitig ist die Fahr-
bahn weitgehend von Dauerparkern belegt. Hier ist vorgeschlagen, den Straßenquerschnitt zu-
gunsten blau-grüner Infrastruktur neu zu verteilen, um u.a. mehr Aufenthaltsqualität zu gene-
rieren. Damit kann wichtiger Raum etwa für den ÖPNV (z.B. Tram-Trasse), Retentionsflächen, 
Baumstandorte oder Aufenthaltsbereiche gewonnen werden. Als Maßnahme zur Klimaanpas-
sung wird angeregt, Potentiale zu prüfen, anfallendes Regenwasser oberflächig im randlichen 
Bereich der Parkmeile zu versickern.  
Mit Blick auf die aktuelle Haushaltslage sowie aus Personal- und Kapazitätsgründen kann das 
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Mobilitätsreferat aktuell keine zeitnahen Planungsaktivitäten zur Umgestaltung der Drygalski-
Allee in Aussicht stellen. Sofern eine Straßensanierung bzw. andere bauliche Maßnahmen 
(Sanierung der Infrastruktur, Fernwärme etc.) zu einer planerischen Auseinandersetzung einla-
den, integriert das Mobilitätsreferat die Leitideen der Parkmeilen-Masterplanung, v.a. im Hin-
blick auf die Aspekte zur Klimaresilienz und zur Stärkung des Umweltverbunds. 
Als Eintritt in die Parkmeile empfiehlt die Konzeption längsseitig der Drygalski Allee eine Park-
anlage zu schaffen, welche insbesondere für die östlich angrenzende, stark verdichtete Park-
stadt Solln Angebote an abwechslungsreichen Bewegungs- und Aufenthaltsflächen ergänzt 
und über eine Nebenwegeverbindung vernetzt. Um den Freiraum weiter zu qualifizieren, ist zu-
dem vorgeschlagen, punktuell zusätzliche Bereiche in der Feldflur z.B. als schattige Sitzplätze 
an Knotenpunkten zu gestalten. 
 

 
 
Abb. 10: Vertiefungsbereich „Kulturlandschaft Solln-Forstenried“ 
(Grafik: Fugmann Janotta Partner / LHM) 
 
Im Vertiefungsraum „Erholungslandschaft Warnberger Riedel“ ist das unvermittelte visuelle Er-
leben von Weite in Kontrast zu den stark verdichteten Quartieren von besonderem Reiz. U.a. 
diese Charakteristik ist durch eine Landschaftsschutzgebietsausweisung gesichert („Gebiet um 
das Kloster Warnberg mit anschließenden Waldstücken in Richtung Forstenried und Solln“). 
Aufbauend auf dieser Qualität gibt das Konzept Vorschläge zur behutsamen Freiraumentwick-
lung und zur Förderung der produktiven Landschaft.  
Fortgeführt werden soll die Nord-Süd-gerichtete Hauptwegeverbindung der Parkmeile mit An-
bindung an den Landschaftsraum des Forstenrieder Parks sowie in Richtung Isar. Eine Barri-
ere stellt die Herterichstraße dar. Hier ist analog zum mittleren Fokusraum empfohlen, Opti-
mierungen durch die Anlage von Querungshilfen durch das Mobilitätsreferat zu prüfen. Ergän-
zend können besondere Atmosphären, wie Licht-Schattenwechsel oder unterschiedliche We-
geoberflächen, herausgearbeitet und so Spazierwege durch die Ansprache verschiedener 
Sinne für die Kontemplation und das Naturerleben gestärkt werden. Der in der Konzeption 
grob verortete Wegeverlauf ist insbesondere mit Grundstückseigentümer*innen und in Bezug 
auf die Anforderungen der Landwirtschaft auf Umsetzbarkeit zu prüfen bzw. zu konkretisieren. 
Ein gut ausgebautes Hauptfuß- und Radwegenetz wirkt besucherlenkend und kann stark be-
anspruchte Bereiche entlasten, so zum Beispiel querende Pfade über Ackerflächen.  
Analog zum Vertiefungsbereich zwischen Solln und Forstenried ist auch hier empfohlen, die 
Landwirtschaft langfristig für die stadtnahe Lebensmittelproduktion zu sichern und für ökologi-
sche Bewirtschaftung zu werben. Punktuell ergänzte fruchttragende Gehölze sollen den 
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Strukturreichtum der Feldflur erhöhen. Ebenso können Knotenpunkte bzw. Übergangsbereiche 
zwischen Parkmeilen-Landschaft und Siedlung über Einzelbäume oder als Treffunkte nieder-
schwellig definiert werden, um die Orientierung im Raum zu fördern bzw. zusätzliche Angebote 
zum Aufenthalt zu schaffen.  
Identifikationsorte, wie Reitverein und Gut Warnberg, bieten Potential zusätzliche Funktionen 
zu übernehmen. So könnte eine einfache Gastronomie den Bezug zur Kulturlandschaft be-
wusster machen und zur Öffnung der Orte beitragen. Synergien mit der Viehhaltung könnten 
über Beweidungskonzepte zur Landschaftspflege, ggf. auch von Ausgleichsflächen, entstehen. 
Als Fremdkörper wirkt derzeit das Industriegebiet südlich von Solln. Hier empfiehlt die Konzep-
tion das Gelände mit den Frei- und Landschaftsräumen der Parkmeile stärker zu verzahnen 
bzw. über Begrünungen und Wege durchlässiger zu gestalten. 
 

 
 
Abb. 11: Vertiefungsbereich „Erholungslandschaft Warnberger Riedel“ 
(Grafik: Fugmann Janotta Partner / LHM) 
 
Wie eingangs erläutert behandelte die Vollversammlung des Stadtrats nach Abschluss der Be-
arbeitung der freiraumbezogenen Masterplanung zur Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel 
eine Petition, welche sich für die Änderung der Bauleitplanung im Bereich der Sollner Felder 
zugunsten der bestehenden Frei- und Landwirtschaftsflächen ausspricht und die Erweiterung 
des Landschaftsschutzgebietes an dieser Stelle fordert („Flächen an der Muttenthalerstraße, 
Behandlung einer Petition, diverser Bürgerversammlungsempfehlungen und eines Bezirksaus-
schuss-Antrags“, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12413 vom 02.10.2024, siehe Anlage 6 sowie 
RIS https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8247460).  
Darin wurde das Referat für Stadtplanung und Bauordnung mit dem Referat für Klima- und 
Umweltschutz beauftragt, die Voraussetzungen für die Erweiterung des genannten Land-
schaftsschutzgebietes zu prüfen sowie entsprechende planungsrechtlichen Voraussetzungen 
zur Flächensicherung zu schaffen. Diese planungsrechtlichen Änderungen sollen auf Grund-
lage eines Konzeptes erfolgen, welches die Ziele und Leitideen der Masterplanung zum Vertie-
fungsraum „Erholungslandschaft Warnberger Riedel“ auf den gegenwärtig im FNP als „Allge-
meines Wohngebiet“ dargestellten Bereich überträgt. Zur Entscheidung wird eine separate Be-
schlussvorlage vorgelegt.  
Neben der Definition der Eintrittsbereiche zwischen Siedlung und Landschaft soll insbeson-
dere die Wegeführung in Verlängerung der Drygalski Allee an die Feldflur anbinden. Als Ne-
benwegeverbindung ist ein West-Ost-gerichteter Anschluss zwischen Forstenried und Solln zu 
forcieren. Darüber hinaus sollen die bestehenden landwirtschaftlich und für den Reitsport ge-
nutzten Flächen erhalten und möglichst in eine extensive Bewirtschaftung transformiert wer-
den.  
 
 

https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8247460
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Maßnahmenempfehlungen, -bewertung und -priorisierung (siehe Bericht, Kapitel 6.5 gem. An-
lage Nr. 1) 
 
Die über die freiraumbezogene Masterplanung zur Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel defi-
nierten Maßnahmenvorschläge zur Umsetzung der Konzeptziele sollen insgesamt zu einer 
nachhaltigen Verbesserung des Grün- und Freiflächenverbunds und der Wegevernetzung bei-
tragen. Sie erschließen und verbinden vorhandene Freiräume, verbessern die Versorgung mit 
qualitativen Aufenthalts- und Erholungsflächen, stärken Klimaresilienz und Biodiversität.  
Als Umsetzungsstrategie wurden die einzelnen Empfehlungen anhand der fünf Handlungsfel-
der geclustert und bzgl. ihrer kurz-, mittel- und langfristigen Dringlichkeit, der Flächenverfüg-
barkeit und ihres Umsetzungshorizontes bewertet und priorisiert. Hierzu gibt der Prioritäten-
plan eine Einschätzung zur Lage von Schlüsselgrundstücken sowie zum städtischen Eigen-
tum. Im Maßnahmenkonzept und den Steckbriefen zu ausgewählten Empfehlungen finden 
sich die einzelnen Vorschläge verortet und erläutert wieder. 
 
Für die Herstellung einer Kontinuität der Parkmeile-Freiräume haben verschiedene Maßnah-
menvorschläge besondere Bedeutung. Zur schnelleren Einschätzung wurde hierzu eine Be-
wertung der jeweiligen Effekte der Empfehlungen nach den Kriterien 

• Stärkung Nutzungs- und Erholungsangebot 
• Förderung der Begegnung und Kommunikation 
• Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung / Identifikation 
• Generationengerechtigkeit  
• Erhöhung der Biodiversität 
• Klimaanpassung 
• Herstellung der Barrierefreiheit 
• Stärkung des Kulturgutes und Landschaftsbildes 

vorgenommen.     
 
Anhand dieser Priorisierungen kann auch gezielt der Austausch mit den Grundstückseigentü-
mer*innen gesucht und gemeinsam Möglichkeiten zur Realisierung einzelner Maßnahmen, wie 
Lückenschlüsse von Wegen, diskutiert werden.  
 

    
 
Abb. 13 + 14: Ausschnitte Prioritätenplan und Maßnahmenkonzept Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel 
(Grafik: Fugmann Janotta Partner / LHM) 
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3. Zusammenfassung und weiteres Vorgehen 

Die Landeshauptstadt München wird auch weiterhin einem hohen Siedlungsdruck ausgesetzt 
sein, der insbesondere auf den städtischen Frei- und Grünflächen lastet.  
Neben der Berücksichtigung der wichtigen Belange der Wohnraumschaffung werden zudem 
adäquate Reaktionen der Stadtentwicklung auf den Klimawandel von immer größerer Dring-
lichkeit. Der Erhalt von Grünräumen ist dabei eine der wichtigsten, wirksamsten und einfachs-
ten Resilienzstrategien im Städtebau als Reaktion auf Hitzeperioden, Starkregenereignisse 
oder den zunehmenden Verlust von Naturräumen. 
 
Mit dem Konzept „Freiraum München 2030“ wurde 2015 ein Gutachten vorgelegt, welches ver-
schiedene Strategien aufzeigt, wie vor diesem Hintergrund die Qualitäten und die hohe Bedeu-
tung städtischer Freiräume für Erholung, Biodiversität oder Stadtklima und damit insgesamt für 
lebenswerte und gesunde Lebensbedingungen herausgearbeitet und gesichert werden kön-
nen. Insbesondere über die Freiraumkategorie der Parkmeilen bzw. dem Instrument freiraum-
bezogener Rahmenpläne können Potentiale und Herausforderungen analysiert und Maßnah-
men für eine zukunftsfähige Entwicklung städtischer Grün- und Freiräume aufgezeigt werden. 
 
Nach den Pilotmasterplanungen zu den Parkmeilen Feldmochinger Anger und Trudering-Neu-
perlach wird für den Umgriff Südpark-Warnberger Riedel nun die dritte freiraumbezogene Kon-
zeption vorgelegt. Deutlich zeigt sich in dieser Arbeit der hohe Stellenwert wohnortnaher, qua-
litätsvoller und gut zwischen Innenstadt und Grüngürtel vernetzter Freiflächen. Neben den Ab-
leitungen aus der gutachterlichen Arbeit konnte auch in diesem Projekt der begleitende Akti-
vierungsprozess, in dem Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft zu Interventionen und 
Vor-Ort-Aktionen ausgearbeitet wurden, die besondere Wertschätzung der Grünräume durch 
die Bevölkerung nachgewiesen werden. Unter dem Leitbild „(Zwischen) Stadt und Land (Wirt-
schaft)“ trägt die Konzeption in Bezug auf die definierten Handlungsfelder Lösungsmöglichkei-
ten zusammen, wie aktuellen Herausforderungen begegnet werden kann sowie wertgebende 
Funktionen und Strukturen gestärkt, vernetzt und qualifiziert werden können.  
 
Bestimmend für die Freiräume der Parkmeile ist vor allem die Landwirtschaft. Durch diese Nut-
zung sind weite Blicke in die Landschaft bzw. auf Sichtmarken erhalten geblieben, eine Quali-
tät, die im Kontrast zur hoch verdichteten Umgebung den Raum nachhaltig prägt und ein be-
sonderes Landschaftserleben ermöglicht. Eine Transformation hin zu extensivem Anbau oder 
die Ergänzung gartenbaulicher Produktionsweisen kann Funktionen für das Mikroklima und 
natürliche Lebensbedingungen verbessern sowie die Erschließung zusätzlicher Freiräume für 
Aufenthalt und Erholung unterstützen. Für Anwohnende, Natur, Stadtklima und die charakteris-
tischen Landschaftsräume und Siedlungskanten spielt letztlich auch in diesem Grünzug der 
reine Freiflächenerhalt eine immense Bedeutung.  
 
Das Leitbild und die Maßnahmenempfehlungen für den Untersuchungsraum sollen den städti-
schen Dienststellen als freiräumliche Fachbeiträge für die Stadtentwicklung und konkrete Pla-
nungen dienen. Vorgeschlagen sind Interventionen mit kurz-, mittel- und langfristigem Zeithori-
zont zur sukzessiven Umsetzung des Konzeptes. Für Flächen in städtischem Besitz können 
damit die Realisierungsvoraussetzungen durch die städtischen Dienststellen geprüft bzw. ent-
sprechende Maßnahmen zur Umsetzung vorbereitet werden. Hierzu wurde mit dem Referat für 
Klima- und Umweltschutz, dem Baureferat und dem Mobilitätsreferat ein erster Aktionsplan er-
stellt (siehe Anlage Nr. 2). Nach Maßgabe verfügbarer finanzieller sowie personeller Ressour-
cen sollen auf dieser Basis die aufgeführten Projekte umgesetzt werden. Je nach Maßnahme 
sind die erforderlichen Bedarfe unter Berücksichtigung der Haushaltslagedurch durch die zu-
ständigen Referate zu ermitteln.  
 
Neben der interessierten Öffentlichkeit waren auch bei diesem Projekt die Grundstückseigen-
tümer*innen frühzeitig eingeladen, sich aktiv in die Planungsschritte einzubringen. Teilweise 
wurde auch gezielt Kontakt zum Referat für Stadtplanung und Bauordnung in Bezug auf Über-
legungen zu Siedlungsrandentwicklungen aufgenommen. Freiraumbezogene Flächenentwick-
lungen im Sinne der konzeptionellen Empfehlungen wurden dabei unter der Maßgabe einer 
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Baurechtschaffung vorgetragen. Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass ein Er-
werb privater Grundstücke durch die Landeshauptstadt München aufgrund anderweitiger Ver-
wertungsinteressen in weiten Teilen derzeit noch nicht möglich ist. Dennoch sollten Gespräche 
mit den Eigentümer*innen geführt werden, um Chancen zur Umsetzung einzelner, auch tem-
porärer Vorschläge, wie Grundstückstausche, Wegerechte oder Zwischennutzungen, abzuklä-
ren. Planungsinstrumente aus der Bauleitplanung, wie Bebauungspläne mit integrierter Grün-
ordnung oder Vorkaufsrechtssatzungen, können zudem ggf. unterstützend zur Flächenent-
wicklung und -sicherung herangezogen werden. Potentiale sollten ebenfalls im Zusammenwir-
ken der städtischen Dienststellen abgeklärt werden.  
In den Abstimmungen zu den Schnittstellen mit weiteren Projekten im Raum konnten mit ande-
ren Fachbereichen und Institutionen effiziente Empfehlungen ausgearbeitet bzw. angestoßen 
werden. Auf dieser Basis soll die Zusammenarbeit zur Vorbereitung von Maßnahmenumset-
zung fortgeführt und intensiviert sowie gemeinsam neue Wege der Flächenakquise gesucht 
werden.  
 
 
Die Parkmeilen sind ein tragender Teil der Freiraumkulisse für die Landeshauptstadt München. 
Als Bindeglieder zwischen z.T. hoch verdichteten Quartieren leisten sie einen grundlegenden 
Beitrag zur Aufrechterhaltung gesunder Lebensbedingungen im Münchner Stadtgebiet. Die 
freiraumbezogenen Masterpläne liefern mit ihren Leitzielen und Empfehlungen für die Frei-
raumsicherung und -entwicklung einen Fachbeitrag für die Diskussion der gesamtstädtischen 
Entwicklung der Landeshauptstadt München. Um das Netz an gut erschlossenen, durchgängi-
gen und insgesamt qualitativen Freiräumen sukzessive zu schließen, wird das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung zu gegebener Zeit weitere Parkmeilen auswählen, zu denen 
Masterpläne erstellt werden sollen und die hierfür notwendigen Ressourcen rechtzeitig beim 
Stadtrat beantragen. 
 

4. Klimaprüfung 

Die freiraumbezogene Masterplanung zur Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel erarbeitete 
eine Vielzahl von Maßnahmenempfehlungen, die bei Realisierung positive Effekte auf das 
Stadtklima erwarten lassen. Dies sind beispielsweise folgende Anregungen: 

- Pflanzung zusätzlicher Gehölze zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Schat-
tenbildung in Hitzeperioden oder zur Wasser- und CO2-Speicherung, 

- Rückbau und Umorganisation von Straßenquerschnitten zugunsten unversiegelter Frei-
flächen, 

- Ausbau von Rad- und Fußwegen zur Förderung des nicht-motorisierten Verkehrs. 
 
Daher wurden die Inhalte der Konzepte nach der Checkliste des Referates für Klima- und Um-
weltschutz einer Prüfung unterzogen. Diese bestätigte die Ersteinschätzung mit einer positiven 
Punktebewertung. Sie ist der Beschlussvorlage als Anlage Nr. 3 beigefügt.  
 

B) Behandlung von Empfehlungen  

Der Stadtverwaltung liegen zwei Empfehlungen aus den Bürgerversammlungen des 19. Stadt-
bezirks Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln mit Bezug auf die Masterpla-
nung zur Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel vor. Sie beziehen sich auf die Optimierung 
von Fuß- und Radwegen im mittleren und südlichen Umgriff der Parkmeile sowie die Erweite-
rung eines bestehenden Landschaftsschutzgebietes. Im Vortrag der Referentin werden die 
Hintergründe und Voraussetzungen zum Wegekonzept sowie zur Schutzgebietsausweisung 
im Kontext der Masterplanung dargelegt. Weitgehend sind die Anregungen der Bürgerver-
sammlungsempfehlung dabei bereits erfasst. 
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Empfehlung Nr. 20-26 / E 01465 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 19 –  
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln vom 26.10.2023 
„Sanierung der Fuß- und Radwege in der "Parkmeile" westlich der Drygalsky-Allee sowie 
im "Grüngürtel-Süd" 
(Anlage Nr. 4) 

 
Der beantragen Fristverlängerung, letztmalig mit Zwischennachricht vom 11.11.2025 zur Erle-
digung des Antrages, wurde nicht widersprochen. 
 
Die Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 – Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürs-
tenried-Solln hat am 26.10.2023 die anliegende Empfehlung Nr. 20-26 / E 01465 beschlossen. 
Darin wird beantragt, die Wegeverbindungen über die Felder westlich der Drygalski Allee zwi-
schen der Stäbli- und der Herterichstraße sowie im Bereich der Sollner Felder für den Fuß- 
und Radverkehr zu ertüchtigen bzw. beeinträchtigungsfrei nutzbar herzustellen. 
 
 
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich zur Empfehlung Nr. 20-26 / E 
01465 wie folgt Stellung: 

 
Mit der freiraumbezogenen Masterplanung zur Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel wurde 
ein Leitbild sowie Empfehlungen für Freiraumsicherung, Freiraumerschließung und Freiraum-
entwicklung erarbeitet, um insbesondere durchgängige und multifunktionale grüne Wegeach-
sen von der Innenstadt bis in den Münchner Grüngürtel mit Vernetzungen in die und aus den 
angrenzenden Quartieren zu entwickeln. 
 
Um die Wege inklusiv und für möglichst viele unterschiedliche Erholungs- und Freizeitaktivitä-
ten - z.B. auch informelle, vereinsungebundene Sportarten wie Joggen, Skaten oder Walken - 
gefahrenfrei nutzen zu können, ist die Ausbildung entsprechender belastbarer Oberflächen 
und Wegebreiten erforderlich. Hierzu gibt die Masterplanung Empfehlungen zur Optimierung 
von Alltags- und Freizeitrouten, die unterschiedliche Fortbewegungsgeschwindigkeiten und 
Ansprüche an den Rad- und Fußverkehr berücksichtigen. Es werden Vorschläge für Lücken-
schlüsse sowie für Ausbaumaßnahmen zur Herstellung neuer oder zum Ausbau vorhandener 
Wege gegeben. Über Anpassungen lassen sich auch stark frequentierte oder ungünstige 
Wegeverläufe entlasten, wie z.B. querende Pfade über Ackerflächen. Daneben sollen jedoch 
auch ortstypische und den Landschaftsraum prägende Qualitäten wie Trampelpfade oder un-
befestigte Feldwege erhalten werden, die ein entschleunigtes Naturerleben und Spazieren er-
möglichen.  
Gemäß den Empfehlungen der Parkmeilen-Masterplanung soll das Optimierungspotential zur 
Verbesserung wohnortnaher Bewegungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten im Bereich der Feld-
flur zwischen der Drygalski Allee und Forstenried untersucht. 
 
Für die Umsetzung einzelner Maßnahmenvorschläge mit dem Ziel eines gesamtheitlichen und 
die Parkmeile durchziehenden Wegenetzes ist die Verfügbarkeit der entsprechenden Flächen 
von Bedeutung. Um Möglichkeiten zu eruieren, wie Verbesserungen bzgl. der Maßnahmen-
empfehlungen auch auf privaten Flächen erfolgen können, soll der Austausch mit Grundstück-
seigentümer*innen gesucht werden. Zudem soll auf Basis der freiraumbezogenen Masterpla-
nung eine Ausbau- und Flächenakquisestrategie entwickelt werden.  
 
Die Verortung der einzelnen Vorschläge kann dem Plan zum Maßnahmenkonzept entnommen 
werden.  
Im Übrigen wird auf den Vortrag der Referentin unter Kapitel A) 2 – Inhalte und Ergebnisse der 
Masterplanung Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel verwiesen.  
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Das Baureferat teilt zur Empfehlung Nr. 20-26 / E 01465 mit: 
 
Bei den Wegen handelt es sich im Bestand um nicht gewidmete, unbefestigte Feldwege. Die 
betroffenen städtischen Flurstücke im allgemeinen Grundvermögen sind lediglich ca. 1,5 bis 
3,0 m breit. Zudem verlaufen die vorhandenen Wege zum Teil nicht innerhalb der städtischen 
Flächen. Des Weiteren muss für einen Ausbau zuerst die Funktion im Zusammenhang mit ih-
rer verkehrlichen Bedeutung im Benehmen mit dem Mobilitätsreferat unter Berücksichtigung 
der örtlichen Rahmenbedingungen bestimmt werden. Unter den Rahmenbedingungen sind 
insbesondere eine Beurteilung über einen grundsätzlichen Eingriff in die vorhandenen, angren-
zenden Naturflächen einschließlich des Baumbestands sowie eines durch diese Beschlussvor-
lage zur Prüfung stehenden Landschaftsschutzgebietes gemeint. Danach richtet sich die mög-
liche Ausbaubreite und -art, insbesondere die Belagswahl, Entwässerung und Beleuchtung.     
 
 
Das Mobilitätsreferat nimmt inhaltlich zur Empfehlung Nr. 20-26 / E 01465 wie folgt Stellung: 
 
Die beantragten Wegeverbindungen sollen eine möglichst inklusive Nutzung gewährleisten, 
z.B. durch eine Materialauswahl und Materialschichtung, die eine langfristige Formstabilität der 
Wegedecke unterstützt. Somit kann – auch im Erholungs- und Freizeitverkehr – eine gleichbe-
rechtigte und selbstbestimmte Teilhabe ermöglicht werden. Im Rahmen der Ertüchtigung soll-
ten bestehende Unebenheiten ausgeglichen und eine bedarfsgerechte Gehbahnbreite ange-
legt werden. Hinsichtlich der Breitenerfordernisse, Ausstattung und Materialität setzt sich das 
Mobilitätsreferat ins Benehmen mit dem zuständigen Baureferat, um hierfür zukunftsfähige und 
geeignete Lösungen gemeinsam zu eruieren.  
 
 
Das Kommunalreferat gibt zur Empfehlung Nr. 20-26 / E 01465 folgende Auskunft: 
 
Die Flurstücke 352/0 und 354/0 Gemarkung Forstenried liegen an der Drygalski-Allee bzw. 
Herterichstraße. Sie sind im städtischen Eigentum und liegen aktuell in der Verwaltung des 
Kommunalreferates KR-IM-GW-S.  
Die Flurstücke sind nicht vermietet, sondern werden auf eigene Gefahr als unbefestigter Weg 
(Feldweg) genutzt; das Befahren des Weges mit einem mehrspurigen Kfz oder einem Motor-
rad wird durch ein vorhandenes Verbotsschild reguliert. 
 
 

Der Empfehlung einer Bürgerversammlung wird entsprochen: 

ja
 

nein
 

teilweise
 

 
 
 

Empfehlung Nr. 20-26 / E 02300 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 19 –  
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln vom 17.10.2024 
„Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes um das Umgriffsgebiet “Muttenthalerstraße, 
Hinteres Eichfeld““ 
(Anlage Nr. 5) 

 
Der beantragen Fristverlängerung, letztmalig mit Zwischennachricht vom 11.11.2025 zur Erle-
digung des Antrages, wurde nicht widersprochen. 
 
Die Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 – Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürs-
tenried-Solln hat am 17.10.2024 die anliegende Empfehlung Nr. 20-26 / E 02300 beschlossen. 
Darin wird beantragt, das Verfahren zur Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes im Be-
reich der Muttenthaler Straße/ „Hinteres Eichfeld“ unverzüglich einzuleiten.  
 
 



Seite 25 
 
Das Referat für Klima- und Umweltschutz nimmt zur Empfehlung Nr. 20-26 / E 02300 wie folgt 
Stellung: 
 
In dem Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 02.10.2024 „Flächen an der Mut-
tenthalerstraße, Behandlung einer Petition, diverser Bürgerversammlungsempfehlungen und 
eines Bezirksausschuss-Antrags“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12413) ist unter anderem der 
Auftrag an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung enthalten, dem Stadtrat eine Ände-
rung des Flächennutzungsplanes mit integrierter Landschaftsplanung (FNP), eine Anpassung 
der Ziele des STEP2024 (bisher: 2040) und eine Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für 
das Bebauungsplangebiet vorzulegen. Bis dieser Auftrag erfüllt ist, gelten die bisherigen Dar-
stellungen im FNP fort.  
Bei der Unterschutzstellung eines Landschaftsschutzgebietes ist der bestehende FNP zu be-
achten und in der Abwägung zu würdigen. Ein Widerspruch zu den Zielen der Flächennut-
zungsplanung stellt ein Rechtsrisiko für eine Landschaftsschutzgebietsverordnung dar.  
Deshalb ist eine Einleitung des Verfahrens zur Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes 
unter Einbezug der Flächen im Bereich der Muttenthaler Straße/ „Hinteres Eichfeld“ erst dann 
sinnvoll, wenn das Änderungsverfahren für den FNP durchgeführt, der Beschluss über die zu-
künftige Flächennutzung der derzeit als Baugebiete ausgewiesenen Flächen an der Muttent-
halerstraße gefasst und die Änderung rechtskräftig ist.  
Anschließend kann das Verfahren zur Unterschutzstellung im Rahmen der gegebenen Perso-
nalkapazitäten durchgeführt und in Bezug auf das Planungsrecht rechtssicher abgeschlossen 
werden. 
 
 

Der Empfehlung einer Bürgerversammlung wird entsprochen: 

ja
 

nein
 

teilweise
 

 
 

Beteiligung der betroffenen Referate 
 
Die Beschlussvorlage ist mit dem Baureferat, dem Referat für Klima- und Umweltschutz, dem 
Kommunalreferat, dem Mobilitätsreferat und dem Referat für Bildung und Sport abgestimmt.  
 
Die Referate haben einen Abdruck erhalten.  
 

Beteiligung der Bezirksausschüsse  

Die betroffenen Bezirksausschüsse der Stadtbezirke 7 – Sendling-Westpark und 19 - Thalkir-
chen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln wurden gemäß § 9 Abs. 2 und Abs. 3 (Kata-
log des Referates für Stadtplanung und Bauordnung, Ziffer 2) Bezirksausschuss-Satzung an-
gehört und haben folgende Stellungnahmen abgegeben (Anlagen Nr. 7 und 8): 
 
Beschluss Bezirksausschuss 7 - Sendling-Westpark vom 28.10.2025 
(Anlage Nr. 7) 
 
„Der BA stimmt der Masterplanung einstimmig zu.“ 
 
 
Beschluss Bezirksausschuss 19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-
Solln vom 11.11.2025 
(Anlage Nr. 8) 
 
„Der BA 19 hat sich in seiner Sitzung am 11.11.2025 mit der o.g. Anhörung befasst und ein-
stimmig die Stellungnahme im Anhang der CSU-Fraktion beschlossen. 
Stellungnahme Masterplanung Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel der CSU-Fraktion im 
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Bezirksausschuss 19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln vom 
14.10.2025: 
 
Der Bezirksausschuss begrüßt die städtische Initiative einen zusammenhängenden Grünzug 
„Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel“ zu schaffen ausdrücklich. 
Als Reaktion auf den Klimawandel ist es enorm wichtig für Frischluftschneisen notwendige 
Freiflächen langfristig zu sichern und von Bebauung dauerhaft freizuhalten. Diese Flächen 
können dann auch zur Naherholung und sportlichen Betätigung genutzt werden oder auch als 
Kleingärten oder naturnahe Lebensräume für Tiere und Pflanzen gestaltet werden. 
In der Vorlage werden eine Reihe von Maßnahmen aufgeführt (z.B. Grundstückserwerb, -
tausch), die der Bezirksausschuss begrüßt. Da diese aber sicherlich nicht kurzfristig erfolgen, 
wird in dieser Stellungnahme darauf nicht weiter eingegangen. 
Folgende Punkte sind dem Bezirksausschuss wichtig: 
1. Zügige Erstellung einer Beschlussvorlage für den Stadtrat zur Muttenthaler Straße zur dau-
erhaften Sicherung der Freiflächen 
2. Der Lückenschluss der Kleingartenanlage im Bereich der ehemaligen Lagerfläche 
3. Der Erhalt des Reitvereins Corona 
Zu den kurzfristigen im Antrag der Referentin und im „Ersten Aktionsplan“ aufgeführten Maß-
nahmen sieht der Bezirksausschuss 19 die Priorität in der Ausweisung eines umfassenden 
Landschaftsschutzgebiets (Punkt 2 der Referentin, Aktionsplan Maßnahme 1) 
Eine Verbesserung der Durchlässigkeit der Wege in der Feldflur zwischen Solln und Forsten-
ried sowohl in Ost-West als auch in Nord-Süd-Richtung ist ein häufig geäußerter Wunsch, der 
bisher an den Eigentumsverhältnissen gescheitert ist. Verbesserungen der Qualität der Wege 
sind erstrebenswert, dabei sind aber weiter wasserdurchlässige Belage völlig ausreichend. Al-
lerdings sieht der Bezirksausschuss für die Nord-Süd-Verbindung die bereits als Trampelpfad 
(teilweise auf Privatgrund) vorhandene Trasse zwischen nördlich Waterloostraße und westlich 
Bad Forstenried als geeigneter an als eine völlig neue Verbindung über die Feldflur. (Punkt 3 
der Referentin, Aktionsplan Maßnahme 4). 
Eine Prüfung von Querungshilfen in der Herterichstraße, in der Stäblistraße und der Drygalski-
Allee sollte durchgeführt werden. In der Herterichstraße sollte diese auf Höhe Waterloostraße 
sein. In der Stäblistraße sollte diese nicht wie im Plan eingezeichnet, sondern weiter westlich 
auf Höhe Bad Forstenried/Bushaltestelle sein. Zwei Querungshilfen auf der Drygalski-Allee 
werden abgelehnt, da eine völlig ausreicht. (Punkt 4 der Referentin, Aktionsplan Maßnahme 
2)“ 
 
 
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich wie folgt Stellung: 
 
Die grundsätzliche Zustimmung zur freiraumbezogenen Masterplanung für die Parkmeile 
Südpark-Warnberger Riedel wird begrüßt. Zu den zusätzlichen Anregungen wird wie folgt Stel-
lung genommen: 
Wie im Vortrag der Referentin unter Kapitel A) 2.2 – Freiraumbezogene Masterplanung sowie 
im Bericht gem. Anlage 1 dargelegt, wird die bauleitplanerische Anpassung im Bereich der 
Sollner Felder sowie die Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes gem. aktueller Be-
schlusslage aufgegriffen. Ebenso wird die Vervollständigung der Kleingartenanlage an der 
Drygalski Allee weiterverfolgt. Der Reitverein wird an seiner derzeitigen Position als sinnvolle 
sportliche Nutzung mit langer Tradition erachtet.  
Für die Wegevernetzung empfiehlt die Masterplanung neben dem Bestand einen Nord-Süd-
gerichteten Fußweg mit unmittelbarem Verlauf in der Parkmeile zu etablieren und somit auch 
einen Aufenthalt abseits von Straßen und Siedlungsbereichen zu ermöglichen. Die angeregten 
Querungshilfen an den größeren Straßen nehmen Bezug auf das Wegenetz und sollen in di-
rekter Verlängerung zwischen Parkmeile und Quartieren vermitteln.  
Die aufgezeigten Empfehlungen müssen im Weiteren über entsprechende Erhebungen und 
Detaillierungen auf Umsetzbarkeit geprüft werden.  
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Die Bezirksausschüsse der Stadtbezirke 7 – Sendling-Westpark und 19 Thalkirchen-Ober-
sendling-Forstenried-Fürstenried-Solln haben Abdrücke der Vorlage erhalten.  
 
Dem Korreferenten, Stadtrat Paul Bickelbacher, und der zuständigen Verwaltungsbeirätin, 
Stadträtin Burger, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden. 
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II. Antrag der Referentin 

Ich beantrage Folgendes:  
 

1. Der Stadtrat stimmt den Ausführungen im Vortrag der Referentin zu den Ergebnis-
sen und Empfehlungen der Parkmeilen-Masterplanung Südpark-Warnberger Rie-
del zu.  
 

2. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt und das Klima- und 
Umweltschutz wird gebeten, ein Konzept vorzulegen, in welchem geprüft und dar-
zustellen ist, wie das bestehende Landschaftsschutzgebiet im Bereich „Gebiet um 
das Kloster Warnberg mit anschließenden Waldstücken in Richtung Forstenried 
und Solln“ (§ 2 Abs. 1 Buchstabe n) der Landschaftsschutzverordnung gemäß An-
lage 2 (Maßnahmenvorschlag 1) im benannten Fokusraum für die Parkmeile 
Südpark-Warnberger Riedel nach Norden bis zur Stäblistraße erweitert werden 
kann. In dieses Konzept soll die Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes um 
die Flächen an der Muttenthalerstraße einbezogen werden, wie durch die Vollver-
sammlung am 02.10.2024 beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12413 „Flä-
chen an der Muttenthalerstraße, Behandlung einer Petition, diverser Bürgerver-
sammlungsempfehlungen und eines Bezirksausschuss-Antrags“).  

 
3. Das Baureferat wird gebeten, gemäß Anlage 2 in den benannten Fokusräumen für 

die Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel für folgende Maßnahmen außerhalb der 
öffentlichen Verkehrsanlagen den erforderlichen Personal- und Finanzbedarf je 
nach Maßgabe verfügbarer Ressourcen in Bezug auf die städtische Haushaltslage 
anzumelden: 
 
- Planung und Ausbau von Knotenpunkten im Bereich der Feldflur zwischen 

Forstenried und Solln sowie süd-westlich des Gewerbegebietes Solln (Maß-
nahmenvorschlag 3) 

- Aus- und Umbau eines Weges im Bereich der Feldflur zwischen Forstenried 
und Parkstadt Solln (Maßnahmenvorschlag 4) 
    

4. Das Mobilitätsreferat wird gebeten, gemäß Anlage 2 in den benannten Fokusräu-
men für die Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel für folgende Maßnahmen den 
erforderlichen Personal- und Finanzbedarf je nach Maßgabe verfügbarer Ressour-
cen in Bezug auf die städtische Haushaltslage anzumelden:  
 
- Planung von Querungshilfen im Bereich Stäblistraße sowie Drygalski Allee 

(Maßnahmenvorschlag 2) 
- Planung zur Ausbildung von Knotenpunkten im Bereich der Feldflur zwischen 

Forstenried und Solln sowie süd-westlich des Gewerbegebietes Solln, ggf. er-
gänzende Maßnahmen innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
(Maßnahmenvorschlag 3)     

 
5. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt und das Baureferat, 

das Mobilitätsreferat, das Referat für Bildung und Sport, das Kommunalreferat und 
das Referat für Klima und Umweltschutz werden jeweils gebeten, dass die im Vor-
trag der Referentin dargestellten Leitideen und Empfehlungen aus der Masterpla-
nung zur Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel in den Planungs- und Realisie-
rungsprozessen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen Berücksichtigung fin-
den, mit dem Ziel, den Parkmeilen-Grünzug sukzessive zu qualifizieren.  

 
6. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, in Kooperation mit 

dem Kommunalreferat mit den Eigentümer*innen der Grundstücke innerhalb des 
Bearbeitungsumgriffs der Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel in Austausch zu 
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treten, um das freiraumbezogene Konzept, das Leitbild und die Maßnahmenemp-
fehlungen der Masterplanung nochmals final vorzustellen sowie um eine weitere 
Mitwirkung, auch in Bezug auf freiraumbezogene Wertschöpfungen und die Ent-
wicklung von Schlüsselstellen für die Wegeführung, zu werben.  

 
7. Das Kommunalreferat wird gebeten, in Kooperation mit dem Referat für Stadtpla-

nung und Bauordnung und im Auftrag der jeweils federführend betroffenen Refe-
rate für die weitere Umsetzung der Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel bzgl. für 
die Kontinuität der Parkmeile wichtiger Schlüsselgrundstücke unter Berücksichti-
gung der Haushaltslage gezielte Grundstücksverhandlungen fortzuführen. 

 
8. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, für den Umgriff der 

Parkmeile Südpark-Warnberger-Riedel die Voraussetzungen für den Einsatz wei-
terer planungsrechtlicher Instrumente wie Vorkaufsrechtssatzungen, Planfeststel-
lungsverfahren oder Bebauungs- mit Grünordnungsplänen zu prüfen. 

 
9. Die Empfehlung aus der Bürgerversammlung des 19. Stadtbezirks Thalkirchen-

Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln Nr. 20-26 / E 01465 vom 26.10.2023 
ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt. 
 

10. Die Empfehlung aus der Bürgerversammlung des 19. Stadtbezirks Thalkirchen-
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln Nr. 20-26 / E 02300 vom 17.10.2024 
ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt. 
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III. Beschluss  

nach Antrag  
 
 
 
Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates endgültig 
entschieden. 
 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 
 
 
 
Der Vorsitzende Die Referentin 
 
 
 
 
 
 
 
Dieter Reiter Prof. Dr. (Univ. Florenz) 
Oberbürgermeister Elisabeth Merk   
 Stadtbaurätin 
  
 
 
 
 

IV. Abdruck von I. - III. 
Über die Verwaltungsabteilung des Direktoriums, Stadtratsprotokolle (SP) 
an das Revisionsamt 
an die Stadtkämmerei 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
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V. WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 3  

zur weiteren Veranlassung. 
 

Zu V.: 
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt. 
 

2. An das Direktorium HA II – BA  
3. An den Bezirksausschuss 7 
4. An den Bezirksausschuss 19 
5. An das Baureferat 
6. An das Referat für Klima- und Umweltschutz 
7. An das Kommunalreferat 
8. An das Mobilitätsreferat 
9. An das Referat für Bildung und Sport 
10. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 3 
11. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA I 
12. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II 
13. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA III 
14. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
 

An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II - 51 
 
Am  
 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3  
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Masterplanungen in den Münchner Parkmeilen - 
Ergebnisse für Südpark-Warnberger Riedel 
sowie Fortsetzung der Planungen und Maßnahmen
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Fuß- und Radweg-Sanierung 

Antrag zum Themengebiet Umwelt/ Grünflächen 

Landeshauptstadt 
München 
Direktorium 

Hiermit fordere ich die Stadt München auf, sich mit den Eigentümern der Fuß­
und Ra wege in der „Parkmeile" westlich der Drygalskiallee, das ist die 
autofreie Verbindung zwischen Herterich- und Stäblistraße Richtung U-Bahn 
für eine Sanierung einzusetzen. 
Das sollte keine Asphaltierung sein, sondern nach dem Vorbild der kürzlich 
erfolgten Sanierung mit feinem Kies bzw. Split im Teilstück zwischen Stäblibad 
und Schlllgelände einfach ein sicherer Weg ohne unfallträchtige Rinnen und 
Schlammpfützen. 

Gleiches beantrage ich für die Fußwege im „Grüngürtel Süd", die dadurch ganz 
wesentlich aufgewertet wären, da sie dann auch von älteren Menschen sowie 
mit Kinderwagen oder Rollstuhl genutzt werden könnten. 

Sanierung der Fuß und Radwege in der "Parkmeile" westlich der Drygalsky-Allee sowie 
im "Grüngürtel-Süd"
Empfehlung Nr. 20-26 / E 01465 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - 
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023

susanne.brittinger
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Betreff
Aufforderung  zur  Einleitung  des  Verfahrens  zur  Erweiterung  eines
Landschaftsschutzgebietes

Ich  beantrage,  dass  auf  Grundlage  des  Stadtratsbeschlusses  zur
Sitzungsvorlage  TOP  B  8  SV-Nr.  20-26  /  V  12413,  Flächen  an  der
Muttenthalerstraße (im Anhang), das Referat für Klima- und Umweltschutz das
erforderliche  Verfahren  zur  Erweiterung  des  Landschaftsschutzgebietes  um
das Umgriffsgebiet “Muttenthalerstraße, Hinteres Eichfeld“ (s.  Detailkarte im
Anhang, Legende ‘unbebaute Flächen‘) unverzüglich einleitet,  um die mit der
Stadtratsmehrheit  beschlossene  langfristige  Sicherung  und  Freihaltung  von
Bebauung-  und Versiegelung des  oben genannten Gebietes  zu  gewährleisten.

Antrag zum Themengebiet Bau/ Planung

Anlage 5Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes um das Umgriffsgebiet 
“Muttenthalerstraße, Hinteres Eichfeld“
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02300 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - 
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 17.10.2024
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Öffentliche Sitzung der Vollversammlung vom 02. Oktober 2024
Beschlussseite zu TOP B 8 (SV-Nr. 20-26 / V 12413)

Beschluss (gegen die Stimmen von FDP BAYERNPARTEI, DIE LINKE./Die

PARTEI, SPD/Volt):

1. Der in der Petition der Bürgerinitiative „Klima- und Landschaftsschutz für Sollner

Felder“ vom 11.12.2022 geforderten Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für

das Bebauungsplanverfahren A Nr. 1433 sowie der Herausnahme des

Baugebietes aus dem STEP2024 (bisher: 2040) wird entsprochen.

2. Der Petition der Bürgerinitiative „Klima- und Landschaftsschutz für Sollner Felder“

vom 11.12.2022 sowie der Petition der Bürgerinitiative „Grüngürtel München

SÜD“ vom 24.06.2024 wird hinsichtlich des vollumfänglichen Erhalts des

Landschaftsschutzgebiets LSG-00120.14 "Gebiet um das Kloster Warnberg"

sowie dessen langfristiger Sicherung und Freihaltung von Bebauung und

Versiegelung entsprochen. Zur geforderten Erweiterung dieses

Landschaftsschutzgebietes soll das Referat für Stadtplanung und Bauordnung

mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz ein Konzept vorlegen, in welchem

geprüft und dargestellt wird, wie das Umgriffsgebiet in das

Landschaftsschutzgebiet unter Einbindung des Reitbetriebs aufgenommen

werden kann.

Weiter bereitet das Referat für Stadtplanung und Bauordnung eine Vorlage zur

Entscheidung durch den Münchner Stadtrat vor, wo

-eine Änderung des Flächennutzungsplanes,

-eine Anpassung der Ziele des STEP2024 (bisher: 2040) und

-eine Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für das Bebauungsplangebiet

erfolgt.

3. Der in der Petition der Bürgerinitiative „Grüngürtel München SÜD“ vom

24.06.2024 geforderte Erhalt und die Weiterentwicklung der Flächen im Bereich

um den Warnberger Riedel wird entsprechend den Darstellungen des geltenden
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Flächennutzungsplans entsprochen.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Initiator*innen der Petition der

Bürgerinitiative „Klima- und Landschaftsschutz für Sollner Felder vom 11.12.2022

das Ergebnis der Stadtratsbefassung mitzuteilen.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, den Initiator*innen der Petition der

Bürgerinitiative „Grüngürtel München SÜD“ vom 24.06.2024 das Ergebnis der

Stadtratsbefassung mitzuteilen.

6. Der Antrag Nr. 20-26 / B 04676 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 19 -

Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln vom 08.11.2022 ist

damit gemäß Art. 60 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

7. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 00920 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes

19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 24.10.2022 ist

gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

8. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01460 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes

19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist

gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

9. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01461 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes

19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist

gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

10. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01462 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes

19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist

gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

11. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01463 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes

19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist

gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.
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12. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01464 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes

19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist

gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

13. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01504 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes

19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist

gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

14. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.



Anlage 1 zum BV Antrag ‘Aufforderung zur Einleitung des 
Verfahrens zur Erweiterung eines Landschaftsschutzgebietes‘ 



Öffentliche Sitzung der Vollversammlung vom 02. Oktober 2024
Beschlussseite zu TOP B 8 (SV-Nr. 20-26 / V 12413)

Beschluss (gegen die Stimmen von FDP BAYERNPARTEI, DIE LINKE./Die 

PARTEI, SPD/Volt): 

1. Der in der Petition der Bürgerinitiative „Klima- und Landschaftsschutz für Sollner

Felder“ vom 11.12.2022 geforderten Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für

das Bebauungsplanverfahren A Nr. 1433 sowie der Herausnahme des

Baugebietes aus dem STEP2024 (bisher: 2040) wird entsprochen.

2. Der Petition der Bürgerinitiative „Klima- und Landschaftsschutz für Sollner Felder“

vom 11.12.2022 sowie der Petition der Bürgerinitiative „Grüngürtel München

SÜD“ vom 24.06.2024 wird hinsichtlich des vollumfänglichen Erhalts des

Landschaftsschutzgebiets LSG-00120.14 "Gebiet um das Kloster Warnberg"

sowie dessen langfristiger Sicherung und Freihaltung von Bebauung und

Versiegelung entsprochen. Zur geforderten Erweiterung dieses

Landschaftsschutzgebietes soll das Referat für Stadtplanung und Bauordnung

mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz ein Konzept vorlegen, in welchem

geprüft und dargestellt wird, wie das Umgriffsgebiet in das

Landschaftsschutzgebiet unter Einbindung des Reitbetriebs aufgenommen

werden kann.

Weiter bereitet das Referat für Stadtplanung und Bauordnung eine Vorlage zur

Entscheidung durch den Münchner Stadtrat vor, wo

-eine Änderung des Flächennutzungsplanes,

-eine Anpassung der Ziele des STEP2024 (bisher: 2040) und

-eine Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für das Bebauungsplangebiet

erfolgt.

3. Der in der Petition der Bürgerinitiative „Grüngürtel München SÜD“ vom

24.06.2024 geforderte Erhalt und die Weiterentwicklung der Flächen im Bereich

um den Warnberger Riedel wird entsprechend den Darstellungen des geltenden

Anlage 6
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Flächennutzungsplans entsprochen.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Initiator*innen der Petition der 

Bürgerinitiative „Klima- und Landschaftsschutz für Sollner Felder vom 11.12.2022 

das Ergebnis der Stadtratsbefassung mitzuteilen.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, den Initiator*innen der Petition der 

Bürgerinitiative „Grüngürtel München SÜD“ vom 24.06.2024 das Ergebnis der 

Stadtratsbefassung mitzuteilen.

6. Der Antrag Nr. 20-26 / B 04676 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 19 - 

Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln vom 08.11.2022 ist 

damit gemäß Art. 60 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

7. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 00920 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 

19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 24.10.2022 ist 

gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

8. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01460 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 

19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist 

gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

9. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01461 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 

19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist 

gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

10. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01462 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 

19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist 

gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

11. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01463 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 

19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist 

gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.
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Bezirksausschuss des 7. Stadtbezirkes 
Sendling-Westpark 

Landeshauptstadt 
München 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Meindlstr. 14, 81373 München 

An das 

Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

Hauptabteilung II Stadtplanung / PLAN-HAII-51-3 

Vorsitzender 
Günter Keller 

Telefon: (089) 5793 8566 
email: guenter.keller@t-online.de 

Geschäftsstelle: 
Meindlstr. 14, 81373 München 

Telefon: Telefon:  233 - 733882 
Telefax: Telefax:   233 - 733885 

E-Mail: bag-sued.dir@muenchen.de

München, 29.10.2025 

Anhörung: 

Masterplanung Parkmeile Südpark-Warnberger Riedel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der BA 7 Sendling Westpark hat sich in seiner Sitzung am 28.10.25 mit der o.g. Anhörung 

befasst und gibt folgende Stellungnahme ab. 

Der BA stimmt der Masterplanung einstimmig zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Günter Keller 

Vorsitzender des Bezirksausschusses 7 
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